
Nr. 29, Freitag, 22. Dezember 2017
Herausgegeben von der Stadt Kempten (Allgäu)

Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/de/virtuelles-rathaus.php.

Die (08 31) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

■ Öffentliche Auslegung eines Bebau-
ungsplans der Stadt Kempten (Allgäu);
Aufstellungsverfahren für den Bebau-
ungsplan „Südwestlicher Ortseingang
Leubas“ Beschluss zur öffentlichen
Auslegung des Bebauungsplans
Der Stadtrat der Stadt Kempten
(Allgäu) hat in seiner Sitzung vom
14.12.2017 den Entwurf des Bebau-
ungsplans „Südwestlicher Ortseingang
Leubas“ im Bereich westlich der Leuba-
ser Straße und südlich Leubaser Straße
47–53 gebilligt und dessen öffentliche
Auslegung beschlossen. Der gebilligte
Bebauungsplanentwurf besteht aus
Planzeichnung, Zeichenerklärung zur
Planzeichnung, den planungsrechtli-
chen Festsetzungen durch Text, den
örtlichen Bauvorschriften, der Begrün-
dung mit Umweltbericht, den textli-
chen Hinweisen und nachrichtlichen
Übernahmen sowie den Anlagen in der
Fassung vom 14.12.2017.
Ziele der Planung:
Ziel der Planung ist es, an der Stelle
dem Flächennutzungsplan entspre-
chend, ein Mischgebiet zu entwickeln
und neues Baurecht für Wohnen und
Gewerbe zu schaffen.
Der gebilligte Entwurf des Bebauungs-
plans einschließlich Begründung mit
Umweltbericht in der Fassung vom
14.12.2017 sowie den wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen der Träger öffentlicher
Belange liegt gem. § 3 Abs. 2 BauGB
vom 02.01.2018 bis einschließlich
09.02.2018 im barrierefrei zugäng-
lichen Eingangsbereich des Verwal-
tungsgebäudes Kronenstraße 8 (der
Eingang ist Montag bis Donnerstag von
8:00 bis 18:00 Uhr und am Freitag von
8:00 bis 14:00 Uhr geöffnet) öffentlich
aus. Darüber hinaus ist der Entwurf in
diesem Zeitraum auch auf der Internet-
seite des Stadtplanungsamtes der Stadt
Kempten unter der Adresse:
www.kempten.de/oeffentlichkeits-
beteiligung
Folgende wesentliche umweltbezogene
Informationen werden mit ausgelegt:
– Umweltbericht
– Beurteilung Baumzustand einer

Esche: Gutachten Nr. 17 – 106, Leu-
baser Straße, Kempten der Firma
Graf Baumpflege (vom 01.04.2017),
Auswirkungen auf das Schutzgut
Pflanzen

– Bodenuntersuchung nach umwelt-
gefährdenden Stoffen: Orientieren-
de Untersuchung von Boden und
Grundwasser (vom 02.03.2017),
Auswirkungen auf die Schutzgüter
Boden, Wasser, Mensch

– Detailuntersuchung Ablagerungen
im Boden: Untere Bodenschutzbehör-
de, Aktenvermerk (vom 01.02.2017),
Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden

– Untersuchung zu Verkehrslärm: Ge-
räuschimmissionsprognose für den
Bebauungsplan „Leubas“ der Stadt
Kempten von rw-Bauphysik, (vom
27.07.2017), Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch

– Untere Bodenschutzbehörde (vom
14.08.2017): Bodenschutzrecht,
Auswirkungen auf die Schutzgüter
Boden, Wasser und Mensch

Folgende zusätzliche Arten umweltbe-
zogener Informationen sind verfügbar:
• Gutachten

– Baugrunduntersuchung: INTER-
GEO-Baugrundgutachten in Kemp-

ten / Leubas (vom 31.09.2009),
Auswirkungen auf die Schutzgüter
Boden und Wasser

• Stellungnahmen
– Erkundungsgrabungen nach um-

weltgefährdenden Stoffen: Untere
Bodenschutzbehörde, Aktenvermerk
(vom 09.12.2016), Auswirkungen
auf das Schutzgut Boden

– Beurteilung Verkehrslärm: Untere
Immissionsschutzbehörde, Ein-
schätzung Lärmkarten von
rw-Bauphysik vom März 2017 (vom
24.03.2017), Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch

– Beurteilung Verkehrslärm Variante 3:
Untere Immissionsschutzbehörde,
Rasterkarten / Lärmsituation Stand
23.02.2017 (vom 09.03.2017), Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Mensch

– Beurteilung Verkehrslärm Variante 1
und 2: Untere Immissionsschutzbe-
hörde, Lärmberechnung, Varianten-
gegenüberstellung (vom 05.12.2016),
Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch

– Beurteilung Verkehrslärm: Untere
Immissionsschutzbehörde, Stellung-
nahme zur Geräuschimmissions-
prognose vom 10.08.2015 (vom
18.01.2016)

– Bodendenkmal Römerstraße: Kultur-
amt, Denkmalrechtliche Erlaubnis /
Stellungnahme zum Bebauungs-
planverfahren „Leubas“ (vom
10.02.2017), Auswirkungen auf das
Schutzgut Kulturgüter

– Untere Wasserrechtsbehörde (vom
13.09.2017): Umgang mit Nieder-
schlagswasser

– Wasserwirtschaftsamt Kempten
(vom 13.09.2017): Wasserver- und
–entsorgung, Altlasten, Schutzgut
Wasser, Boden und Mensch

– Kemptener Kommunalunternehmen
(vom 24.08.2017 und 29.08.2017):
neue Wasserleitung und Anschluss
ans Abwasser, Auswirkungen auf
das Schutzgut Wasser

– Bayerisches Landesamt für Denk-
malpf lege (vom 23.08.2017): Boden-
denkmal, Auswirkungen auf das
Schutzgut Kulturdenkmäler

Mündliche Auskünfte erteilt während
der Dienststunden das Stadtplanungs-
amt im städtischen Verwaltungsgebäu-
de Kronenstraße 8, 3. OG, Zimmer 303.
Während der öffentlichen Auslegung
können Stellungnahmen bei der vorge-
nannten Stelle abgegeben werden.
Nach Abschluss der öffentlichen Ausle-
gung werden die fristgemäß abgegebe-
nen Stellungnahmen vom Stadtrat be-
handelt. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben.

■ Öffentliche Auslegung eines Bebau-
ungsplans der Stadt Kempten (Allgäu);
Siebtes Änderungsverfahren für den
Bebauungsplan „Stiftallmey II“
Beschluss zur erneuten öffentlichen
Auslegung des Bebauungsplans
Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu)
hat in seiner Sitzung am 14.12.2017
die während der ersten öffentlichen
Auslegung abgegebenen Stellungnah-
men zur siebten Änderung des Bebau-
ungsplans „Stiftallmey II“ im Gebiet
zwischen Leutkircher Straße, Pulver-
mühlweg und Jerg-Rist-Weg behandelt
und wegen der sich daraus ergebenden
Änderungen die erneute öffentliche
Auslegung beschlossen. Der geänderte
Bebauungsplanentwurf besteht aus
Planzeichnung, Zeichenerklärung zur
Planzeichnung, den planungsrecht-
lichen Festsetzungen durch Text, den
örtlichen Bauvorschriften, der Begrün-
dung mit Umweltbericht, den text-
lichen Hinweisen und nachrichtlichen
Übernahmen sowie den Anlagen in der
Fassung vom 14.12.2017.
Anlass der erneuten Auslegung sind
Änderungen in folgenden Bereichen:
Änderungen bei der Darstellung der
Geschosszahlen in der Planzeichnung,
nachrichtliche Übernahme der Stell-
platzplanung innerhalb der öffent-
lichen Verkehrsf läche, Ergänzungen
zu den immissionsschutzrechtlichen
Festsetzungen.
Der neue Entwurf zur siebten Ände-
rung des Bebauungsplans einschließ-
lich Begründung mit Umweltbericht
in der Fassung vom 14.12.2017 sowie
den wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange liegt
gem. § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB
vom 02.01.2018 bis einschließlich
19.01.2018 im barrierefrei zugäng-
lichen Eingangsbereich des Verwal-
tungsgebäudes Kronenstraße 8 (der
Eingang ist Montag bis Donnerstag von
8:00 bis 18:00 Uhr und am Freitag von
8:00 bis 14:00 Uhr geöffnet) öffentlich
aus. Darüber hinaus ist der Entwurf in
diesem Zeitraum auch auf der Internet-
seite des Stadtplanungsamtes der Stadt
Kempten unter der Adresse:
www.kempten.de/oeffentlichkeits-
beteiligung abrufbar.
Folgende wesentliche umweltbezogene
Stellungnahmen werden mit ausgelegt:
• Stellungnahme der Unteren Immissi-

onsschutzbehörde vom 08.12.2017
Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch

• Untere Naturschutzbehörde, Stellung-
nahme vom 20.11.2017
Auswirkungen auf das Schutzgut
Arten und Lebensgemeinschaft

• Wasserwirtschaftsamt, Stellung-
nahme vom 22.11.2017
Auswirkungen auf das Schutzgut
Wasser

Folgende Arten umweltbezogener
Informationen sind verfügbar:
• Bebauungsplanbegleitender Umwelt-

bericht mit Informationen zu den
Schutzgütern Mensch, Kultur- und
Sachgüter, Arten und Lebensgemein-
schaft, Erholung und Landschaftsbild,
Boden und Wasser sowie Klima und
Luft, Plan zum Umweltbericht (Ein-
griffsvermeidung und Ausgleichs-
maßnahmen), September 2017, Ein-
griffsplan, August 2017, PEK 2017

• Stellungnahmen
– Kemptener Kommunalunter-

nehmen, Stellungnahme vom
22.11.2017 (Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser)

• Gutachten
– Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

zur geplanten Bebauung im Stift-
allmey vom Juli 2016, ergänzt im
Mai 2017 (Auswirkungen auf das
Schutzgut Arten und Lebensge-
meinschaft)

– ICP Ingenieurgesellschaft, Geolo-
gen und Ingenieure für Wasser und
Boden: Baugrunduntersuchung,
18.01.2016, Ergänzende Baugrund-
untersuchung, 14.04.2017 (Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden
und Wasser)

Mündliche Auskünfte erteilt während
der Dienststunden das Stadtplanungs-
amt im städtischen Verwaltungsgebäu-
de Kronenstraße 8, 3. OG, Zimmer 303.
Während der erneuten öffentlichen
Auslegung können Stellungnahmen
bei der vorgenannten Stelle abgegeben
werden. Entsprechend § 4a Abs. 3 Satz 2
BauGB wird bestimmt, dass bei der
erneuten Auslegung Stellungnahmen
nur zu den geänderten Teilen abgege-
ben werden können.
Nach Abschluss der öffentlichen Aus-
legung werden die fristgemäß abgege-
benen Stellungnahmen vom Stadtrat
behandelt. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben.

■ BA-Nr. 948/17 – Isolierte Ausnah-
me: Errichtung einer Mobilfunkanlage
(Antennenanlage einschließlich Versor-
gungseinheit) auf einem Wohngebäude
auf Flst.Nr. 3182/2, Gemarkung Kemp-
ten, Kempten (Allgäu), Rottachstraße 79
Mit Bescheid vom 18. Dezember 2017
hat die Stadt Kempten (Allgäu) als un-
tere Bauaufsichtsbehörde die Genehmi-
gung für o.g. Baumaßnahme erteilt.
Die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens können beim Bauverwaltungs-
und Bauordnungsamt der Stadt Kemp-
ten (Allgäu) während der öffentlichen
Sprechzeiten eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg erhoben wer-
den. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:
a. Schriftlich oder zur Niederschrift

Die Klage kann schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschrift lautet:
Bayerisches Verwaltungsgericht
Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43,

86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4,
86152 Augsburg

b. Elektronisch
Die Klage kann auch elektronisch
eingereicht werden. Elektronische
Dokumente sind über das Elektro-
nische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach (EGVP) an die Gerichte zu
übermitteln. Das EGVP wird unter
www.egvp.de in Form eines Pro-
gramms zum kostenlosen Download
bereitgestellt. Die Dokumente müs-
sen mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen sein.

Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sollen angegeben, der
angefochtene Bescheid soll in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher
Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs
per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen
Wirkungen! Nähere Informationen
zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte
der Internetpräsenz der Bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.
O.g. Baugenehmigungsbescheid gilt
mit dem Datum der heutigen Bekannt-
machung als zugestellt. Die Frist zur
Klageerhebung wird mit dem Tag der
Zustellung in Lauf gesetzt.

■ Zweite Verordnung zur Änderung der
Verordnung über die Festsetzung der
Gebühren für das Parken in der Stadt
Kempten (Allgäu) (2. Parkgebühren-
änderungsverordnung)
Vom 14.Dezember 2017
Aufgrund von § 6a Abs. 6 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes und § 10 der
Zuständigkeitsverordnung erlässt die
Stadt Kempten (Allgäu) folgende Ver-
ordnung:
§ 1
Die Verordnung über die Festsetzung
der Gebühren für das Parken in der
Stadt Kempten (Allgäu) vom 28. Juni
2004, zuletzt geändert am 23. Dezem-
ber 2016 (StABl KE 37/16), wird wie
folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Straßen- und Platzliste wird
nach Ziff. 17. „Eberhardstraße
(Parkplatz)“ eine neue Ziff. 18.
„Fischerösch“ eingefügt. Die bis-
herigen Ziffern 18. „Frühlings-
straße“ bis 60. „Webergasse“
werden zu Ziff. 19. bis 61.

b) An die Straßen- und Platzliste
wird nach Ziff. 61. „Webergasse“
eine neue Ziff. 62. „Wiesstraße“
angefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird vor der Zeile

„Monatsticket 35 EUR“
die Zeile
„Wochenticket 12 EUR“
eingefügt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender neu-
er Absatz 4 angefügt:
„(4) Die Gebühr für ausschließlich
auf dem Bahnhofsplatz sowie der
Wiesstraße südlich Schumacher-
ring gültigen Mehrmonatsparkti-
ckets beträgt bei:
4-Monatstickets 90 EUR
Halbjahrestickets 125 EUR
Jahrestickets 250 EUR“.

c) Nach Absatz 4 wird folgender neu-
er Absatz 5 angefügt:
„(5) Für E-Fahrzeuge, die entspre-
chend gekennzeichnet sind, wer-
den an den gebührenpflichtigen
Parkplätzen Allgäu-Halle, Iller-

damm und Rottachstraße-West
keine Gebühren erhoben. Die Ge-
bührenfreiheit wird bis 31.12.2020
befristet.“

§ 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Kempten (Allgäu), 14. Dezember 2017
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

■ BA-Nr. 1029/17 – Tektur zu BA
224/16; Neubau eines Mehrfamilienhau-
ses mit Garagen; Änderung der Höhen-
situation auf Flst.Nr. 2067 , Gemarkung
Kempten, Kempten (Allgäu), Rosenau
Mit Bescheid vom 18. Dezember 2017
hat die Stadt Kempten (Allgäu) als un-
tere Bauaufsichtsbehörde die Genehmi-
gung für o.g. Baumaßnahme erteilt.
Die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens können beim Bauverwaltungs-
und Bauordnungsamt der Stadt Kemp-
ten (Allgäu) während der öffentlichen
Sprechzeiten eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg erhoben wer-
den. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:
a. Schriftlich oder zur Niederschrift

Die Klage kann schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschrift lautet:
Bayerisches Verwaltungsgericht
Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43,
86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4,
86152 Augsburg

b. Elektronisch
Die Klage kann auch elektronisch
eingereicht werden. Elektronische
Dokumente sind über das Elektro-
nische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach (EGVP) an die Gerichte zu
übermitteln. Das EGVP wird unter
www.egvp.de in Form eines Pro-
gramms zum kostenlosen Download
bereitgestellt. Die Dokumente müs-
sen mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen sein.

Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sollen angegeben, der
angefochtene Bescheid soll in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher
Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs
per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen
Wirkungen! Nähere Informationen
zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte
der Internetpräsenz der Bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.
O.g. Baugenehmigungsbescheid gilt
mit dem Datum der heutigen Bekannt-
machung als zugestellt. Die Frist zur
Klageerhebung wird mit dem Tag der
Zustellung in Lauf gesetzt.


